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Nr. 193 Bekanntmachung des International 
Maritime Dangerous Goods Code 
(IMDG-Code) 

Bonn, den 16. November 2022 
G 16/3643.20/12

Hiermit gebe ich den International Maritime Dangerous 
Goods Code (IMDG-Code) in deutscher Sprache amtlich 
bekannt. 

Der Schiffssicherheitsausschuss der Internationalen See-
schifffahrtsorganisation (IMO) hat in seiner 105. Sitzung 
Änderungen zum IMDG-Code (Amendment 41-22) be-
schlossen. Nach der Entschließung MSC.501(105) dürfen 
die Bestimmungen des IMDG-Codes 2022 zur Vereinfa-
chung der multimodalen Beförderung gefährlicher Güter 
ab dem 1. Januar 2023 auf freiwilliger Basis angewendet 
werden. 

Die deutsche Übersetzung des IMDG-Codes in der Fas-
sung des Amendments 41-22 wird als Beilage* zu dieser 
Ausgabe des Verkehrsblattes veröffentlicht. Die Ände-
rungen der deutschen Fassung des IMDG-Codes sind 
durch graue Hinterlegung der Textstellen kenntlich ge-
macht, dies betrifft Änderungen, die auf der Entschlie-
ßung MSC.501(105) beruhen.

 * Die Bezieher des Verkehrsblatt erhalten vom Verkehrsblatt-Verlag
unter Angabe der vollständigen Abonnenten-Nummer auf Anforde-
rung ein Exemplar des IMDG-Codes (Bestell-Nr. 8185) zum Preis
von Euro 189,90. Dieses Angebot kann bis zum 31.12. des Folge-
jahres nach Veröffentlichung dieser Verkehrsblatt-Ausgabe und nur 
einmalig in Anspruch genommen werden. Weitere Exemplare sind
zum Preis von Euro 204,20 erhältlich. Die Bezieher des IMDG-Codes 
werden zur automatischen Nachlieferung vorgesehen. (Anmerkung: 
Wenn Sie bereits Bezieher sind, erhalten Sie den neuen IMDG-Code 
im Rahmen Ihres Abonnements automatisch)

Diese amtliche deutsche Fassung ist eine fachlich und 
sprachlich geprüfte Übertragung des englischen Textes 
in die deutsche Sprache. Es kann insofern davon ausge-
gangen werden, dass der deutsche Text mit dem inter-
national verbindlichen englischen Text übereinstimmt. Bei 
internationalen Streitfällen ist jedoch die englische Fas-
sung des IMDG-Codes heranzuziehen.

Die rechtsverbindliche Einführung wird durch eine Ände-
rung der Gefahrgutverordnung See erfolgen. Soweit Trans-
porte gefährlicher Güter mit Seeschiffen ab dem 1.1.2023 
unter Anwendung der Bestimmungen des IMDG-Codes in 
der Fassung des Amendments 41-22 durchgeführt werden, 
werden die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten zuständigen Behörden auf eine Ahndung von 
Verstößen nach der Gefahrgutverordnung See verzichten, 
durch die in den vorgenannten Fällen von noch geltenden 
Bestimmungen des IMDG-Codes in der Fassung des 
Amendments 39-18 abgewichen wird. Dies ist mit den zu-
ständigen Behörden der Länder abgestimmt worden. 
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